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Regionalplanung Winterthur und Umgebung 
 
 
 
 
Leistungsauftrag 
Ressort Siedlung 
 
 
vom 21. Januar 2015 
 
 
 

I. Gegenstand  
Der vorliegende Leistungsauftrag regelt Inhalte und Umfang der Leistungen, 
welche das Ressort Siedlung erbringen muss. 
 

II. Grundlagen 
Die Grundlagen des Leistungsauftrages bilden: 
- Das Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich  
- Die Verbandsordnung der RWU  
- Die Geschäftsordnung der RWU  
 

III. Zweck und Ziele 
Das Ressort plant und koordiniert die ihm vom Vorstand übertragenen Aufträge. 
Es kann dem Vorstand entsprechende Anträge unterbreiten. 
 

IV. Auftrag und Leistungen 
Das Ressort Siedlung bearbeitet die Inhalte und Festlegungen des regionalen 
Richtplanes im Teil Siedlung und bereitet die Umsetzung der Massnahmen 
(RegioROK und Richtplan) vor. 
Das Ressort Siedlung engagiert sich für eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung. 
Im Vordergrund stehen: 
- Die Strukturierung des Siedlungsgebietes. 
- Das Festlegen von Dichtestufen. 
- Die Differenzierung von Arbeitsplatzgebieten und Mischgebiete: regionale und 

lokale Gebiete. 
- Die Auseinandersetzung mit der Zentrumsstruktur durch Ausscheiden von 

Zentrumsgebieten und Gebieten für stark verkehrserzeugende Nutzungen (u.a. 
Grundlage für Parkierungsregelungen im Bereich Infrastruktur). 

- Die Entwicklung von Bahnhofgebieten. 
- Die Umsetzung der Gefahrenkarte und des Gewässerraums in der Siedlung. 

  



Auf Wunsch, Anregung oder Antrag von Gemeinden befasst es sich mit weiteren 
Themen, wie z.B.: 
- Qualitätsförderung bei Ortsplanungen, Siedlungsränder, Siedlungsqualität, 

Erfahrungsaustausch Ortsplanungen (Innenentwicklung)  
- Ortsbilder, Erhaltung von Siedlungsstrukturen 
- Auswirkungen SIL 
- Praxis für Bauten ausserhalb Bauzonen, namentlich für Gewerbebetriebe 
Das Ressort Siedlung wirkt an der Weiterentwicklung des RegioROK mit.  
 

V. Kommunikation / Berichterstattung 
Protokolle, Entscheide und Anträge werden im internen Bereich der RWU-Website 
allen Vorstandsmitgliedern zugänglich gemacht. 
 

VI. Kompetenzen / Finanzen 
Auf Antrag des Ressorts und in Abstimmung auf das Budget legt der Vorstand den 
Finanzrahmen für die Bearbeitung und die Kompetenzen fest. 
 

VII. Termine 
Auf Antrag des Ressorts legt der Vorstand den Terminplan für die Bearbeitung 
fest.  
 
Bis Ende Februar müssen die Anträge für den Voranschlag des Folgejahres 
vorgelegt werden. 



RWU 
Regionalplanung Winterthur und Umgebung 
 
 
 
 
Leistungsauftrag 
Ressort Landschaft 
 
 
vom 21. Januar 2015 
 
 
 

I. Gegenstand  
Der vorliegende Leistungsauftrag regelt Inhalte und Umfang der Leistungen, 
welche das Ressort Landschaft erbringen muss. 
 

II. Grundlagen 
Die Grundlagen des Leistungsauftrages bilden: 
- Das Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich  
- Die Verbandsordnung der RWU  
- Die Geschäftsordnung der RWU  

 
III. Zweck und Ziele 

Das Ressort plant und koordiniert die ihm vom Vorstand übertragenen Aufträge. 
Es kann dem Vorstand entsprechende Anträge unterbreiten. 

 
IV. Auftrag und Leistungen 

Das Ressort Landschaft bearbeitet die Inhalte und Festlegungen des regionalen 
Richtplanes im Teil Landschaft und bereitet die Umsetzung der Massnahmen 
(RegioROK und Richtplan) vor. 
Das Ressort Landschaft engagiert sich für ein ausgewogenes Verhältnis von 
Siedlung und Landschaft. Im Vordergrund stehen: 
- Die Landschaftsvernetzung / Landschaftsverbindungen.  
- Das Bezeichnen von Erholungsgebieten und Aussichtspunkten einschliesslich 

deren Abgeltung. 
- Das Bezeichnen von Landschaftsschutzgebieten (Mitwirkung Schutzverord-

nungen). 
- Das Festlegen von Freihaltegebieten.  
- Das Entwickeln von Kompensationsregeln von Fruchtfolgeflächen. 
- Die Unterstützung der Revitalisierung der Gewässer. 
- Die Unterstützung von Landschaftsentwicklungskonzepten (LEK) einschliesslich 

Landschaftsförderung.  
- Die Umsetzung der Gefahrenkarte und des Gewässerraums in der Landschaft. 

  



Auf Wunsch, Anregung oder Antrag von Gemeinden befasst es sich mit weiteren 
Themen, wie z.B.: 
- schützenswerte Einzelobjekte  
- Umgang mit Gefahren, namentlich Hochwasserschutz 
- Grün im Siedlungsraum und Erfahrungsaustausch zum Freiraum 
- bäuerliches Bodenrecht 
Das Ressort Landschaft wirkt an der Weiterentwicklung des RegioROK mit. 
 

V. Kommunikation / Berichterstattung 
Protokolle, Entscheide und Anträge werden im internen Bereich der RWU-Website 
allen Vorstandsmitgliedern zugänglich gemacht. 
 

VI. Kompetenzen / Finanzen 
Auf Antrag des Ressorts und in Abstimmung auf das Budget legt der Vorstand den 
Finanzrahmen für die Bearbeitung und die Kompetenzen fest. 
 

VII. Termine 
Auf Antrag des Ressorts legt der Vorstand den Terminplan für die Bearbeitung 
fest.  
 
Bis Ende Februar müssen die Anträge für den Voranschlag des Folgejahres 
vorgelegt werden. 



RWU 
Regionalplanung Winterthur und Umgebung 
 
 
 
 
Leistungsauftrag 
Ressort Infrastruktur 
 
 
vom 21. Januar 2015 
 
 
 

I. Gegenstand  
Der vorliegende Leistungsauftrag regelt Inhalte und Umfang der Leistungen, 
welche das Ressort Infrastruktur erbringen muss. 
 

II. Grundlagen 
Die Grundlagen des Leistungsauftrages bilden: 
- Das Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich  
- Die Verbandsordnung der RWU  
- Die Geschäftsordnung der RWU  
 

III. Zweck und Ziele 
Das Ressort plant und koordiniert die vom Vorstand übertragenen Aufträge. Es 
kann dem Vorstand entsprechende Anträge unterbreiten. 
 

IV. Auftrag und Leistungen 
Das Ressort Infrastruktur bearbeitet die Inhalte und Festlegungen des regionalen 
Richtplanes im Teil Verkehr und Ver-/Entsorgung und bereitet die Umsetzung der 
Massnahmen vor. 
Das Ressort Infrastruktur stellt sicher, dass in der Region ein leistungsfähiges und 
angemessenes Verkehrs- und Ver-/Entsorgungssystem geplant wird, das für die 
Standortgunst der Region von Bedeutung ist. 
 
Bereich Verkehr: 
- Attraktives öV-Netz einschliesslich Engagement in der regionalen Verkehrs-

konferenz (Schnittstellen zwischen Marktverantwortlichen) 
- Regionales Strassennetz mit siedlungsverträglichen Ortsdurchfahrten und 

Optimierung des Betriebs durch eine regionale Verkehrssteuerung 
- Koordination im Güterverkehr, Standorte für Güterumschlag und Anschluss-

gleise 
- Stellenwert des ruhenden Verkehrs einschliesslich Park+Ride und Pool+Ride 

sowie der Gebührengestaltung  
- Durchgehendes Velowegnetz (inkl. B+R-Anlagen) 
- Abwechslungsreiches Fusswegnetz 
- Reitwege soweit erforderlich 



Auf Wunsch, Anregung oder Antrag von Gemeinden befasst es sich mit weiteren 
Themen, wie z.B.: 
- Förderprogramm Langsamverkehr 
 
Bereich Ver-/Entsorgung: 
- Wasserversorgung – Basisinfrastruktur, Grundwasserschutzgebiete 
- Umweltgerechte Energieversorgung 
- Koordination Siedlungsentwässerung und Wasserversorgung 
Auf Wunsch, Anregung oder Antrag von Gemeinden befasst es sich mit weiteren 
Themen, wie z.B.: 
- Kommunikationsnetze – Antennenstandorte 
- Rechtsgrundlagen für Energiestandards in Bau- und Zonenordnungen 
- Förderprogramm Abfallreduktion 
Das Ressort Infrastruktur wirkt an der Weiterentwicklung des RegioROK mit. 
 

V. Kommunikation / Berichterstattung 
Protokolle, Entscheide und Anträge werden im internen Bereich der RWU-Website 
allen Vorstandsmitgliedern zugänglich gemacht. 
 

VI. Kompetenzen / Finanzen 
Auf Antrag des Ressorts und in Abstimmung auf das Budget legt der Vorstand den 
Finanzrahmen für die Bearbeitung und die Kompetenzen fest. 
 

VII. Termine 
Auf Antrag des Ressorts legt der Vorstand den Terminplan für die Bearbeitung 
fest.  
 
Bis Ende Februar müssen die Anträge für den Voranschlag des Folgejahres 
vorgelegt werden. 



RWU 
Regionalplanung Winterthur und Umgebung 
 
 
 
 
Leistungsauftrag 
Ressort Zusatzaufgaben 
 
 
vom 21. Januar 2015 
 
 
 

I. Gegenstand  
Der vorliegende Leistungsauftrag regelt Inhalte und Umfang der Leistungen, 
welche das Ressort Zusatzaufgaben erbringen muss. 
 

II. Grundlagen 
Die Grundlagen des Leistungsauftrages bilden: 
- Das Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich  
- Die Verbandsordnung der RWU  
- Die Geschäftsordnung der RWU  
 

III. Zweck und Ziele 
Das Ressort plant und koordiniert die ihm vom Vorstand übertragenen Aufträge. 
Es kann dem Vorstand entsprechende Anträge unterbreiten. 
 

IV. Auftrag und Leistungen 
Das Ressort Zusatzaufgaben erarbeitet das RegioROK, das die grossen Linien der 
regionalen Entwicklung aufzeigt und regelmässig aktualisiert wird.  
Das RegioROK bildet die konzeptionelle Grundlage der RWU-Tätigkeit insbeson-
dere in den Bereichen der Richtplanung (Siedlung, Landschaft, Verkehr, Versor-
gung, öffentliche Bauten) und der kommenden Agglomerationsprogramme. 
Das Ressort Zusatzaufgaben bearbeitet die Inhalte und Festlegungen des regio-
nalen Richtplanes im Teil öffentliche Bauten und Anlagen. 
Das Ressort Zusatzaufgaben übernimmt die vom Vorstand zugewiesenen Auf-
gaben (vorwiegend Projekte). Auf Grund bisheriger Arbeiten entstand folgende 
vorläufige Tätigkeitsliste: 
- Sicherstellung der überregionalen Einbindung durch Kontakt zur Region 

Frauenfeld – Kanton Thurgau und zu anderen Nachbarregionen 
- Zusammenspiel und Kooperation mit Standortförderung  
- Gewerbeentwicklung ausserhalb der Bauzone 
- Schnittstelle zur regionalen Verkehrskonferenz 
- Anregungen für PBG-Teilrevisionen 
- Vorbereitung und Durchführung von Informationsanlässen oder Weiterbildungs-

veranstaltungen 
- Schnittstelle zu den Amtsstellen und Direktionen Kanton und Bund 

  



Bereich öffentliche Bauten und Anlagen: 
Das Ressort engagiert sich für eine gute regionale Zusammenarbeit und die 
erforderliche Standortsicherung regionaler Einrichtungen: 
- Bildung und Forschung, Gebietsplanungen ZHAW 
- Gesundheit, Gebietsplanung Spital 
- Kultur, Sport, Messe und Kongresswesen 
Auf Wunsch, Anregung oder Antrag von Gemeinden kann sie sich mit weiteren 
öffentlichen Dienstleistungen befassen. 
 

V. Kommunikation / Berichterstattung 
Protokolle, Entscheide und Anträge werden im internen Bereich der RWU-Website 
allen Vorstandsmitgliedern zugänglich gemacht. 
 

VI. Kompetenzen / Finanzen 
Auf Antrag des Ressorts und in Abstimmung auf das Budget legt der Vorstand den 
Finanzrahmen für die Bearbeitung und die Kompetenzen fest. 
 

VII. Termine 
Auf Antrag des Ressorts legt der Vorstand den Terminplan für die Bearbeitung 
fest.  
 
Bis Ende Februar müssen die Anträge für den Voranschlag des Folgejahres 
vorgelegt werden. 




